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Merkblatt für die Beantragung von Visa für 
Jugendgruppen / im Rahmen von 

Jugendaustauschprogrammen 
 
Folgende Unterlagen müssen im Original  für die Beantragung eines Visums vorgelegt 
werden: 
 
- zwei eigenhändig unterschriebene und komplett ausgefüllte Visaantragsformulare mit 

aufgeklebten Passfotos und ein zusätzliches Passfoto für das Visum. Das  Antrags-

formular finden Sie auf der Homepage der Botschaft: (www.moskau.diplo.de) 

- Auslandspaß und eine Kopie der ersten Seite dieses Passes sowie Inlandspass und eine 

Kopie der 1.Seite des Inlandspasses sowie der Seite mit der Propiska 

- Eine Einladung, die Angaben über die Besuchsanschrift und den Besuchszeitraum 

sowie detaillierte Erläuterungen zum Aufenthaltszweck enthalten muss und in der sich 

der Einladende / die einladende Organisation verpflichtet, alle während des 

Aufenthalts in Deutschland und den Schengen-Staaten entstehenden Kosten, i. S. d. §§ 

66 – 68 AufenthG zu übernehmen. Die Unterschrift des Einladenden muss beglaubigt 

sein (alternativ kann die Passkopie des Einladenden beigefügt werden). Diese 

Einladung wird nur als Originalschreiben akzeptiert 

- einen beglaubigten Vereinsregisterauszug der einladenden Organisation, nicht älter als 

1 Jahr 

- Visagebühr in Höhe von 35,- Euro in Russischen Rubeln, abhängig vom  
 
 Umtauschkurs, Befreiung von den Visagebühren wird auf Nachfrage geprüft 
 
- Eine Bescheinigung aus der Schule /Universität, die besagt, dass Sie Schüler /  

 
Studenten sind 

 
- Für alleinreisende Kinder unter 18 Jahren eine notariell beglaubigte  
 

Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten und eine Kopie dieser Erklärung. 
 

- Eine Krankenversicherungspolice für die beabsichtigte Aufenthaltsdauer in den  
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     Schengenstaaten 
 


